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Text 

Aufenthaltsverbot 

§ 67. (1) Die Erlassung eines Aufenthaltsverbotes gegen unionsrechtlich aufenthaltsberechtigte 
EWR-Bürger, Schweizer Bürger oder begünstigte Drittstaatsangehörige ist zulässig, wenn auf Grund 
ihres persönlichen Verhaltens die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet ist. Das persönliche 
Verhalten muss eine tatsächliche, gegenwärtige und erhebliche Gefahr darstellen, die ein Grundinteresse 
der Gesellschaft berührt. Strafrechtliche Verurteilungen allein können nicht ohne weiteres diese 
Maßnahmen begründen. Vom Einzelfall losgelöste oder auf Generalprävention verweisende 
Begründungen sind nicht zulässig. Die Erlassung eines Aufenthaltsverbotes gegen EWR-Bürger, 
Schweizer Bürger oder begünstigte Drittstaatsangehörige, die ihren Aufenthalt seit zehn Jahren im 
Bundesgebiet hatten, ist dann zulässig, wenn aufgrund des persönlichen Verhaltens des Fremden davon 
ausgegangen werden kann, dass die öffentliche Sicherheit der Republik Österreich durch seinen Verbleib 
im Bundesgebiet nachhaltig und maßgeblich gefährdet würde. Dasselbe gilt für Minderjährige, es sei 
denn, das Aufenthaltsverbot wäre zum Wohl des Kindes notwendig, wie es im Übereinkommen der 
Vereinten Nationen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes vorgesehen ist. 

(2) Ein Aufenthaltsverbot kann, vorbehaltlich des Abs. 3, für die Dauer von höchstens zehn Jahren 
erlassen werden. 

(3) Ein Aufenthaltsverbot kann unbefristet erlassen werden, wenn insbesondere 

 1. der EWR-Bürger, Schweizer Bürger oder begünstigte Drittstaatsangehörige von einem Gericht 
zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren rechtskräftig verurteilt worden ist; 
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 2. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der EWR-Bürger, 
Schweizer Bürger oder begünstigte Drittstaatsangehörige einer kriminellen Organisation (§ 278a 
StGB) oder einer terroristischen Vereinigung (§ 278b StGB) angehört oder angehört hat, 
terroristische Straftaten begeht oder begangen hat (§ 278c StGB), Terrorismus finanziert oder 
finanziert hat (§ 278d StGB) oder eine Person für terroristische Zwecke ausbildet oder sich 
ausbilden lässt (§ 278e StGB); 

 3. auf Grund bestimmter Tatsachen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der EWR-Bürger, 
Schweizer Bürger oder begünstigte Drittstaatsangehörige durch sein Verhalten, insbesondere 
durch die öffentliche Beteiligung an Gewalttätigkeiten, durch den öffentlichen Aufruf zur Gewalt 
oder durch hetzerische Aufforderungen oder Aufreizungen, die nationale Sicherheit gefährdet 
oder 

 4. der EWR-Bürger, Schweizer Bürger oder begünstigte Drittstaatsangehörige öffentlich, in einer 
Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften ein Verbrechen gegen den Frieden, ein 
Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder terroristische Taten von 
vergleichbarem Gewicht billigt oder dafür wirbt. 

(4) Bei der Festsetzung der Gültigkeitsdauer des Aufenthaltsverbotes ist auf die für seine Erlassung 
maßgeblichen Umstände Bedacht zu nehmen. Die Frist des Aufenthaltsverbotes beginnt mit Ablauf des 
Tages der Ausreise. 

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2012) 
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